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Runderneuerung der CDU 
mit Friedrich Merz? 
Mit deutlichem Vorsprung ist Fried-
rich Merz im dritten Anlauf zum 
CDU-Vorsitzenden nominiert wor-
den. Ist er die geeignete Führungs-
person, um der orientierungslosen 
bürgerlich-christlichen Union wieder 
ein klares programmatisches Gravi-
tationszentrum zuzuweisen?

Corona und das Gespenst 
der Inflation 
Die vierte Welle der Corona-Pande-
mie schlägt sich in der Berliner Re-
publik auch in der Wirtschaftsbilanz 
nieder. Die gesamtwirtschaftliche 
Leistung (Bruttoinlandsprodukt) 
wird in diesem Jahr – -so das Ifo-In-
stitut – nur um 2,5% zulegen.  

Widerstände gegen 
Corona-Impfungen 
Auch in Deutschland mehren sich 
die Stimmen, die nun auf Lock-
down und Impfpflicht setzen, 
was erwartungsgemäß den Pro-
test aus dem gesamten Spek-
trum von Impfgegner*innen, 
Coronaleugner*innen, 
Esotheriker*innen und Rechtsradi-
kalen verstärkt auf den Plan ruft. 

Dafür brauchen 
wir Unterstützung!
Wie Abonnent*innen und 
Leser*innen das konkret machen 
könnten, steht ebenfalls unter  

www.Sozialismus.de
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Angemessene Mindestlöhne in 
Deutschland und Europa
von n Thorsten Schulten und Torsten Müller

Das Jahr 2022 könnte einmal mehr 
ein Jahr des Mindestlohns werden. In 
Deutschland will die neue Ampel-Koa-
lition den gesetzlichen Mindestlohn auf 
12 Euro pro Stunde anheben. In Euro-
pa soll eine Mindestlohnrichtlinie dafür 
sorgen, dass bestehende Mindestlöh-
ne überall auf ein angemessenes Niveau 
angehoben werden. Beide Initiativen 
hängen eng miteinander zusammen und 
zielen im Kern auf eine grundlegende 
Aufwertung des Mindestlohns von einer 
bloßen Lohnuntergrenze hin zu einem 
Living Wage, d.h. einem Lohn, der ein 
bestimmtes soziokulturelles Existenzmi-
nimum absichert und eine bessere ge-
sellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Wie 

weitreichend die neuen Mindestlohnre-
gelungen am Ende tatsächlich sein wer-
den, ist jedoch insbesondere im Hin-
blick auf die europäische Initiative nach 
wie vor stark umstritten. 

Erhöhung des Mindestlohns 
auf 12 Euro

Nachdem Olaf Scholz bereits im Wahl-
kampf die Erhöhung des Mindestlohns 
auf 12 Euro als »sein wichtigstes Ge-
setz« bezeichnet hatte, das er »sofort 
auf den Weg bringen« würde,1 war klar, 
dass es ohne eine entsprechende Min-
destlohnerhöhung keine Ampel-Koaliti-
on geben würde. So blieb auch der FDP, 

die sich bis zur Bundestagswahl stets 
gegen jegliche »politische Erhöhung« 
des Mindestlohns ausgesprochen hatte, 
nichts anderes übrig, als im Koalitions-
vertrag einer »einmaligen Anpassung« 
auf 12 Euro zuzustimmen.2 Nach Anga-
ben von Bundesarbeitsminister Huber-
tus Heil soll bereits Anfang 2022 eine 
entsprechende Gesetzesvorlage auf den 
Weg gebracht werden,3 sodass die ge-
plante außerordentliche Mindestlohner-
höhung noch im Laufe des Jahres wirk-
sam werden kann.

Gegenüber der bereits für Juli 2022 
beschlossenen Anhebung des Mindest-
lohns auf 10,45 Euro würde eine weitere 
Erhöhung auf 12 Euro einem Anstieg 
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um knapp 15% entsprechen. Seit sei-
ner Einführung im Januar 2015 ist der 
gesetzliche Mindestlohn in sieben Jah-
ren bis zum Januar 2022 lediglich um 
15,5% angehoben worden, was einem 
durchschnittlichen jährlichen Anstieg 
von etwa 2,2% entspricht (siehe Abb. 1). 
Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 
Euro fällt demnach fast genauso hoch 
aus wie die gesamte bisherige Anpas-
sung seit seiner Einführung. Insgesamt 
könnten hiervon bis zu acht Mio. Be-
schäftigte profitieren und damit doppelt 
so viele wie bei der Einführung des Min-
destlohns.4 Die Entwicklung des Min-
destlohns steht damit vor einer erhebli-
chen strukturellen Aufwertung, die sein 
Niveau auch im Verhältnis zu den üb-
rigen Löhnen deutlich erhöht. Lag der 
Mindestlohn bislang immer unterhalb 
von 50% des sogenannten Medianlohns 
(dem mittleren Lohn, bei dem die Hälfte 
der Beschäftigten weniger und die an-
dere Hälfte mehr verdient), so dürfte er 
sich bei einem Niveau von 12 Euro deut-
lich der 60%-Schwelle annähern, die 
von der Europäischen Kommission als 
ein Indikator für einen »angemessenen« 
Mindestlohn angesehen wird (s.u.).

Kriterienkatalog für zukünftige 
Mindestlohnanpassungen

Nach den Plänen der neuen Bundes-
regierung soll die Erhöhung des Min-
destlohns auf 12 Euro durch einen ein-
maligen gesetzlichen Akt umgesetzt 
werden. Die ist insofern ungewöhnlich, 
als nach dem Mindestlohngesetz (Mi-

LoG) die regelmäßige Anpassung des 
Mindestlohns nicht durch die Politik, 
sondern durch die Mindestlohnkom-
mission erfolgen soll. Letztere besteht 
aus jeweils drei Vertreter*innen der Ge-
werkschaften und der Arbeitgeberver-
bände plus einem »neutralen« Vorsit-
zenden sowie zwei wissenschaftlichen 
Berater*innen, die jedoch kein Stimm-
recht haben. Entscheidungen über die 
Anpassung des Mindestlohns werden 
durch eine Mehrheit der Gewerkschafts- 
und Arbeitgebervertreter*innen gefällt. 
Nur wenn diese keine Mehrheitsent-
scheidung zustande bringen, entschei-
det der neutrale Vorsitzende. Ist einmal 
ein Beschluss der Mindestlohnkommis-
sion gefallen, so hat die Politik nur die 
Möglichkeit, diesen anzunehmen oder 
abzulehnen. Ein eigener, von der Min-
destlohnkommission abweichender, Be-
schluss durch die Politik ist hingegen 
nach dem Mindestlohngesetz nicht vor-
gesehen.

Während das Mindestlohngesetz im 
Wesentlichen prozedurale Fragen regelt, 
enthält es jedoch kaum inhaltliche Kri-
terien für die Mindestlohnanpassung. 
Gefordert wird lediglich allgemein, dass 
die Mindestlohnkommission ihre Ent-
scheidung im Rahmen einer Gesamtab-
wägung treffen und hierbei soziale, öko-
nomische und beschäftigungspolitische 
Aspekte berücksichtigen soll. Als ein-
zigen konkreten Anhaltspunkt nennt 
das Mindestlohngesetz die Entwicklung 
der Tariflöhne. In den ersten fünf Jah-
ren nach Einführung des Mindestlohns 
bildete die Orientierung an den Tarif-

löhnen denn auch stets die Kompro-
misslinie, auf die sich Arbeitgeber und 
Gewerkschaften in der Mindestlohn-
kommission verständigten. Vor dem 
Hintergrund immer lauter werdender 
öffentlicher Forderungen nach einem 
deutlich höheren Mindestlohn, wich die 
Mindestlohnkommission erstmals 2020 
von ihrer bisherigen Linie ab und be-
schloss für Juli 2022 eine vergleichs-
weise kräftige Erhöhung, die deutlich 
oberhalb der Tariflohnentwicklung lag.

Insgesamt ist die Mindestlohnkom-
mission jedoch so konstruiert, dass sie 
aufgrund ihrer starken Konsens- und 
Kompromissorientierung eher gra-
duelle Anpassungen vorschlägt, wäh-
rend strukturelle Erhöhungen – wenn 
überhaupt – nur vor dem Hintergrund 
massiven politischen Drucks möglich 
sind. Anders als bei Tarifverhandlun-
gen haben die Gewerkschaften inner-
halb der Mindestlohnkommission jen-
seits des öffentlichen Diskurses keine 
eigenen Druckmittel, um ihren Forde-
rungen Nachdruck zu verleihen. Umge-
kehrt verfügt die Arbeitgeberseite über 
eine relativ starke Vetoposition, die nur 
durch politische Intervention aufgebro-
chen werden kann. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich 
nun die Frage, ob der Gesetzentwurf 
der Bundesregierung sich lediglich dar-
auf beschränkt, den Mindestlohn auf 12 
Euro zu erhöhen und danach die Min-
destlohnkommission unter den beste-
henden Bedingungen weiterarbeitet, 
oder ob es zu einer weitreichende-
ren Reform des Mindestlohngesetzes 
kommt, die die inhaltlichen Kriterien 

Abb. 1: Gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland 2015-2022 (in Euro pro Stunde)
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Quelle: Mindestlohnkommission

Thorsten Schulten ist Leiter des WSI-Tarif-
archivs der Hans-Böckler-Stiftung in Düssel-
dorf und Honorarprofessor an der Universität 
Tübingen. Torsten Müller arbeitete als Senior 
Researcher zum Thema Lohnpolitik und Ge-
werkschaften in Europa am Europäischen Ge-
werkschaftsinstitut (ETUI) in Brüssel.

1 Olaf Scholz, Interview in: Die Welt vom 
11.8.2021; www.welt.de/politik/deutschland/
article233089543/Olaf-Scholz-Mindestlohn-
ist-fuer-ihn-Projekt-mit-hoechster-Prioritaet.
html.

2 SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP, Mehr Fortschritt wagen, Koalitionsver-
trag, November 2021; www.tagesschau.de/koa-
litionsvertrag-147.pdf, S. 69.

3 Hubertus Heil, Interview in: Rheinische 
Post vom 18.12.2021.

4 Toralf Pusch, 12 Euro Mindestlohn – Deut-
liche Lohnsteigerungen vor allem bei nicht-ta-
rifgebundenen Beschäftigten, WSI-Policy Brief 
Nr. 62, 10/2021.
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für zukünftige Mindestlohnerhöhungen 
erweitert. In einem im Frühjahr 2021 
vorgelegten gemeinsamen Eckpunkte-
papier des Bundesarbeits- und Bundes-
finanzministeriums hatten sich Huber-
tus Heil und Olaf Scholz explizit dafür 
ausgesprochen, den Mindestlohn »in 
Richtung eines echten, auf Teilhabe ge-
richteten ›Living Wage‹ fort(zu)ent-
wickeln und damit der Erwerbsarmut 
entgegen(zu)wirken«. Hierzu wird in 
dem Papier vorgeschlagen, den »vorge-
sehenen Prüfkatalog, der der Mindest-
lohnkommission für ihre Anpassungs-
entscheidung gesetzlich vorgegeben 
ist, (zu) präzisieren bzw. (zu) ergän-
zen«. Konkret soll zukünftig auch der 
»Gesichtspunkt der Armutsgefährdung 
maßgeblich berücksichtig (werden)«, 
wobei »bei einem auf Vollzeitbasis er-
zielten Arbeitsentgelt unterhalb der 
Schwelle von 60% des Medianlohns« 
von einem armutsgefährdenden Lohn 
ausgegangen werden kann.5

Eine Erweiterung des Kriterienkata-
loges für zukünftige Mindestlohnanpas-
sungen, bei der neben der bestehenden 
Orientierung an der Entwicklung der Ta-
riflöhne nun auch die Vermeidung von 
Armutslöhnen mit einem Schwellenwert 
von 60% des Medianlohns berücksich-
tigt werden muss, würde innerhalb der 
Mindestlohnkommission vor allem die 
Verhandlungsposition der Gewerkschaf-
ten stärken. Bei einem Unterschreiten 
der Armutsschwelle wären demnach zu-
künftig auch Mindestlohnanpassungen 
oberhalb der Tariflohnentwicklung mög-
lich. Zudem würde verhindert, dass die 
Politik bei einem Mindestlohnniveau un-
terhalb der Armutsschwelle erneut in die 
Arbeit der Mindestlohnkommission in-
tervenieren müsste. Schließlich würde 
die Bunderegierung mit einer solchen 
Reform des Mindestlohngesetzes auch 
die Anforderungen einer möglichen eu-
ropäischen Mindestlohnrichtlinie vor-
wegnehmen, in der es vor allem um 
transparente Kriterien für angemessene 
Mindestlöhne geht. 

Die Initiative für angemessene 
Mindestlöhne in Europa

Nachdem bereits seit mehr als drei 
Jahrzehnten über eine mögliche euro-
päische Mindestlohnregelung disku-

tiert wird, hat die Europäische Kom-
mission im Herbst 2020 erstmals einen 
konkreten Vorschlag für eine »Richtli-
nie über angemessene Mindestlöhne in 
der Europäischen Union« vorgelegt.6 
Die Kommission will mit ihrem Richt-
linienentwurf sicherstellen, »dass Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in der Union durch angemessene Min-
destlöhne geschützt werden, die ihnen 
am Ort ihrer Arbeit einen angemesse-
nen Lebensstandard ermöglichen«.7 Ge-
genwärtig – so die Analyse der Euro-
päischen Kommission – ist das Niveau 
der gesetzlichen Mindestlöhne in den 
meisten EU-Staaten zu niedrig, um ein 
»menschenwürdiges Leben zu gewähr-
leisten«. Die Kommission beruft sich 
hierbei auf die »auf internationaler Ebe-
ne üblichen Indikatoren«, wonach »die 
nationalen gesetzlichen Mindestlöh-
ne […] in beinahe allen Mitgliedstaa-
ten unter 60% des Bruttomedianlohns 
und/oder 50% des Bruttodurchschnitts-
lohns« liegen.8 Würden alle EU-Staa-
ten ihre Mindestlöhne auf die genann-
ten Schwellenwerte erhöhen, so würden 
hiervon etwa 25 Mio. Beschäftigte in der 
EU profitieren.9 

Wie in der deutschen Mindestlohn-
debatte geht es bei der europäischen In-
itiative um einen grundlegenden Funk-
tionswandel des Mindestlohns hin zu 
einem existenzsichernden und armuts-
festen Living Wage. Der EU-Vorschlag 
steht damit auch für einen grundlegen-
den Paradigmenwechsel in der euro-
päischen Arbeitspolitik.10 Noch vor gar 
nicht so langer Zeit sah die europäische 
Kommission in gesetzlichen Mindest-
löhnen (wie auch in Tarifverträgen) eher 
marktferne Institutionen, die die An-
passungsfähigkeit von Unternehmen ge-
rade in Krisenzeiten behindern. Noch 
im Zuge der letzten großen Wirtschafts-
krise 2008/2009 nahm die EU in vielen 
Ländern erheblichen Einfluss, um na-
tionale Mindestlöhne einzufrieren oder 
gar zu senken.11 Demgegenüber werden 
angemessene Mindestlöhne nun als ein 
wesentliches Instrument zur Sicherung 
sozialer, ökonomischer und nicht zuletzt 
auch politscher Stabilität in Europa an-
gesehen.

In der konkreten Auseinanderset-
zung um die europäische Mindestlohn-
richtline geht es nun aktuell darum, 

wie weitreichend und verbindlich die 
konkreten europäischen Vorgaben für 
die nationale Mindestlohnpolitik sind. 
Hierbei sind nicht zuletzt auch recht-
liche Rahmenbedingungen zu beach-
ten. So hat die Europäische Union keine 
rechtliche Kompetenz, den Mitglieds-
staaten ein konkretes Mindestlohnni-
veau vorzuschreiben. Dementsprechend 
ist der Richtlinien-Vorschlag der Euro-
päischen Kommission relativ vorsichtig 
und benennt die für einen »angemesse-
nen Mindestlohn« zentralen Schwellen-
werte von 60% des Median- bzw. 50% 
des Durchschnittslohns lediglich in der 
Gesetzesbegründung. Deutlich mutiger 
und weitgehender ist demgegenüber der 
mit großer Mehrheit im November 2021 
verabschiedete Entwurf des Europäi-
schen Parlamentes, der eine direkte Be-
zugnahme auf die »Angemessenheits-
schwellen« im Gesetzestext vorsieht.12 
Der im Dezember 2021 vorgelegte Kom-
promissentwurf des Europäischen Ra-
tes, in dem sich eine Reihe von nati-
onalen Regierungen bislang äußerst 
skeptisch bis offen ablehnend zu der In-
itiative verhalten haben, sieht wiederum 
eher eine Verwässerung der Kriterien 
vor, um möglichst wenig verbindliche 
Vorgaben zu machen. 

Im ersten Halbjahr 2022 werden 
nun unter französischer EU-Präsident-
schaft die sogenannten Trilog-Verhand-
lungen zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Europä-
ischen Kommission zu der europäi-
schen Mindestlohnrichtlinie stattfin-
den. Da im Frühjahr 2022 in Frankreich 
auch die Präsidentschaftswahlen statt-
finden, könnte es für Emmanuel Ma-
cron einen Anreiz geben, sich mit der 
Durchsetzung einer europäischen Min-
destlohnrichtlinie zu profilieren. Auch 
die neue Ampelkoalition in Deutschland 
hat sich in ihrem Koalitionsvertrag ein-
deutig für eine Unterstützung der Kom-
missionsinitiative ausgesprochen und 
angekündigt, sich »bei den Verhand-
lungen für verbindliche Mindeststan-
dards ein(zusetzen), wie sie in Deutsch-
land mit dem neuen Mindestlohngesetz 
nach Beschluss gelten werden«.13 Un-
abhängig davon, wie weitreichend und 
verbindlich eine europäische Mindest-
lohnrichtlinie am Ende ausfallen wird, 
sind die dort diskutierten Kriterien für 
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angemessene Mindestlöhne schon heute 
in vielen EU-Staaten ein wichtiger Re-
ferenzenpunkt in den nationalen Ausei-
nandersetzungen um die Erhöhung der 
Mindestlöhne.14

Mindestlohn und 
Tarifautonomie

Sowohl in Deutschland als auch auf eu-
ropäischer Ebene stemmen sich die Ar-
beitgeberverbände derzeit mit aller 
Kraft gegen die Initiativen für angemes-
sene Mindestlöhne. Vor allem die deut-
schen Arbeitgeberverbände heben sich 
hierbei besonders hervor und lehnen 
nicht nur eine außerordentliche Erhö-
hung des Mindestlohns auf 12 Euro ab, 
sondern kündigen darüber hinaus be-
reits an, sich »mit allen politischen und 
juristischen Mitteln« gegen eine europä-
ische Mindestlohnrichtlinie zu wehren.15 
Die Auseinandersetzung um angemes-
sene Mindestlöhne ist demnach derzeit 
ein wesentliches Feld der Verteilungs-
konflikte zwischen Kapital und Arbeit.

Ein von Arbeitgeberseite immer 
wieder vorgebrachtes Argument ge-
gen die Mindestlohninitiativen lautet, 
dass diese gegen die Tarifautonomie 
verstoßen würden.16 Dieses Argument 
ist gleich aus mehreren Gründen we-
nig überzeugend. Zunächst herrscht im 
Hinblick auf die Mindestlohnkommis-
sion ein großes Missverständnis: Zwar 
kommt es hier immer wieder zu Quasi-
Verhandlungen zwischen Arbeitgeber- 
und Gewerkschaftsvertreter*innen. Mit 
Tarifverhandlungen im eigentlichen 
Sinne hat dies jedoch nichts zu tun. So 
verfügen die Gewerkschaften weder 
über ein Streikrecht noch über andere 
Sanktionsmittel, um Forderungen nach 
einem höheren Mindestlohn Nachdruck 
zu verleihen. Die gesamte Konstruktion 
der Mindestlohnkommission zielt viel-
mehr darauf, mit einer zuvor definier-
ten Regelgebundenheit den Konflikt um 
die Anpassung des Mindestlohns zu de-
politisieren.

Ein weiteres Argument für einen an-
geblichen Verstoß gegen die Tarifauto-
nomie leitet die Arbeitgeberseite aus der 
Tatsache ab, dass mit einer Erhöhung 
des Mindestlohns auf 12 Euro zahlrei-
che tarifvertraglich vereinbarte Lohn-
gruppen verdrängt würden. Dem muss 

5 Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les und Bundesministerium der Finanzen, Fai-
rer Mindestlohn – Starke Sozialpartnerschaft. 
Eckpunkte zur Weiterentwicklung des Mindest-
lohns und Stärkung der Tarifbindung, 5.3.2021, 
S. 2; www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Arbeitsrecht/fairer-mindestlohn.html.

6 Europäische Kommission, Vorschlag für 
eine Richtlinie des Europäischen Parlamen-
tes und des Rates über angemessene Mindest-
löhne in der Europäischen Union, Brüssel, 
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zunächst entgegengehalten werden, 
dass die überwiegende Mehrheit der 
Beschäftigten, die von einer Mindest-
lohnerhöhung von 12 Euro profitieren, 
heute in Unternehmen ohne Tarifver-
trag arbeitet.17 Es war ja gerade die an-
haltend rückläufige Tarifbindung, die 
den gesetzlichen Mindestlohn auch in 
Deutschland auf die Tagesordnung ge-
setzt hat. Darüber hinaus konnte in ei-
ner umfangreichen Studie, die das WSI 
zusammen mit dem arbeitgeberna-
hen Institut der deutschen Wirtschaft 
durchgeführt hat, gezeigt werden, dass 
die Einführung des Mindestlohns in vie-
len klassischen Niedriglohnbranchen 
keineswegs zu einem Wegfall der Tarif-
verträge, sondern vielmehr zu einer Auf-
wertung und Dynamisierung der Tarif-
löhne geführt hat.18 In diesem Sinne hat 
die Einführung des Mindestlohns ge-
rade im Niedriglohnsektor die Tarifau-
tonomie eher gestärkt. 

Schließich entbehrt es nicht einer ge-
wissen Ironie, dass die Arbeitgeberver-
bände immer beim Thema Mindestlohn 
ihr Herz für die Tarifautonomie entde-
cken, während sie ansonsten durch OT-
Mitgliedschaften die Erosion des Ta-
rifvertragssystems befördern und sich 
allen politischen Initiativen zur Stär-
kung der Tarifbindung verweigern. Für 
die Absicherung angemessener Min-
destlöhne sind in der Tat nicht nur ge-
setzliche Vorgaben notwendig, sondern 
vor allem auch ein umfassendes Tarif-
vertragssystem, das auf autonomen Ver-
handlungen mit möglichst starken Ver-
bänden beruht. Der Staat hat hierbei 
die Aufgabe, die politischen Rahmen-
bedingungen für eine funktionierende 
Tarifautonomie zu schaffen. In ihrem 
Koalitionsvertrag hat die neue Bundes-
regierung sich eindeutig zur Stärkung 
des Tarifvertragssystems bekannt und 
hierzu einige Maßnahmen vorgeschla-
gen.19 Auch die europäische Mindest-
lohnrichtlinie zielt nicht nur auf gesetz-
liche Mindestlöhne, sondern vor allem 
auch auf eine Stärkung der Tarifbin-
dung.20 Danach sollen alle EU-Staaten, 
in denen weniger als 70% (nach dem 
Vorschlag des Europäischen Parlaments 
sogar weniger als 80%) der Beschäftig-
ten in Unternehmen ohne Tarifvertrag 
arbeiten, gemeinsam mit Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbänden konkrete 

Aktionspläne zur Erhöhung der Tarif-
bindung entwickeln. Die Stärkung der 
Tarifautonomie und die Erhöhung ge-
setzlicher Mindestlöhne bilden dem-
nach keinen Gegensatz, sondern sind 
vielmehr zwei Seiten einer Medaille um 
angemessene Mindestlöhne in Deutsch-
land und darüber hinaus in ganz Europa 
zu fördern.



Probelesen
Wenn diese Probe-Lektüre Sie davon überzeugen
konnte, dass Sozialismus das Richtige für Sie
mit fundierten Beiträgen zu den Themen
n Berliner Republik/Linke Alternativen
n Wirtschaft & Soziales/Forum Gewerkschaften
n Internationales/Krieg & Frieden
n Buchbesprechungen/Filmkritiken
n sowie zweimonatlich einem Supplement zu
 theoretischen oder historischen Grundsatzfragen
ist, sollten Sie gleich ein Abo bestellen (und eines der 
Bücher aus dem VSA: Verlag als Prämie auswählen).
Wenn Sie weitere Argumente benötigen, nehmen Sie 
ein Probeabo (www.Sozialismus.de). Beides geht auch 
mit dem beigefügten Bestellschein (bitte auf eine Post-
karte kleben oder faxen an 040/28 09 52 77-50)

r Ich abonniere Sozialismus ab Heft __________ zum 
Preis von € 75,- (incl. Porto; Ausland: + € 20 Porto).
Ich möchte die Buchprämie r Kapital r 68er r ABC

r Ich abonniere Sozialismus ab Heft __________ zum  
verbilligten Preis von € 55,- (für Arbeitslose/Studenten).
Ich möchte die Buchprämie r Kapital r 68er r ABC

r Ich bestelle ein Sozialismus-Probeabo ab Heft ________ 
(3 Hefte zum Preis von € 16,-/Ausland € 25,-). 

r Bitte schicken Sie mir ein kostenloses Probeexemplar.

Name, Vorname

Straße

Plz, Ort

Datum, Unterschrift  
Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb einer 
Woche bei der Redaktion Sozialismus, St. Georgs Kirchhof 6, 
20099 Hamburg, widerrufen kann. Zur Fristwahrung ge-
nügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Datum, 2. Unterschrift

Bitte als 
Postkarte 

freimachen

Antwort

Redaktion Sozialismus
Postfach 10 61 27
20042 Hamburg

Karl Marx

Kritik der politischen Ökonomie | Erster Band 
Buch I: Der Produktionsprozess des Kapitals 

Neue Textausgabe
bearbeitet und herausgegeben von 
Thomas Kuczynski

VS
A

:

Das Kapital

Karl Marx

Das Kapital
Erster Band | Neue Textausgabe

mit historisch-kritischem Apparat

bearbeitet und herausgegeben

von Thomas Kuczynski

VSA: Verlag Hamburg

Herausgegeben von 
Claudia von Braunmühl, Heide Gerstenberger, 
Ralf Ptak und Christa Wichterich

In Kooperation mit

Wissenschaftlichem Beirat von 

ABC der globalen
                (Un)Ordnung

Von »Anthropozän« bis »Zivilgesellschaft«

VS
A

:

Knut Nevermann (Hrsg.)

Von der Selbst-Politisierung der 
Studenten bewegung zum Wandel der Öffentlichkeit

Die 68er

VS
A

:

Abo-Prämie
Eines dieser Bücher aus dem 
VSA: Verlag erhalten Sie, wenn 
Sie Sozialismus abonnie-
ren oder uns eine/n neuen 
AbonnentIn nennen (nicht 
für Probeabo). Bitte auf der 
Bestellkarte ankreuzen!

Mehr zum Verlagsprogramm:

www.vsa-verlag.de


